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	Können Gefahren am Arbeitsplatz nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden oder begrenzt werden, hat der Arbeitgeber geeignete persönliche Schutzausrüstung kostenlos und personengebunden zur Verfügung gestellt.
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	Eine CE-Kennzeichnung ist auf der persönlichen Schutzausrüstung oder Verpackung angebracht. Eine Konformitätserklärung des Herstellers liegt vor.
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	Der Unternehmer hat bei der Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung die vorhandenen Gefahren, Expositionsdauer und arbeitsplatzspezifischen Merkmale berücksichtigt.
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	Die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstungen sind so ausgewählt, dass sie den ergonomischen Anforderungen des Benutzers genügen.
	|_|
	|_|
	|_|
	     
	1)       
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Die Versicherten benutzen die persönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß.
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Die Beschäftigten sind darüber unterwiesen, dass
· die persönliche Schutzausrüstung vor der 
		Benutzung/Arbeitsbeginn auf evtl. Schäden zu kontrollieren ist,
· die persönliche Schutzausrüstung nach der Benutzung zu 
		reinigen und pflegen ist,
· die persönliche Schutzausrüstung vorschriftsmäßig zu lagern
		ist.
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	Beschädigte persönliche Schutzausrüstung wird nicht mehr verwendet. Beschädigungen sind dem Vorgesetzten gemeldet.
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	Die Beschäftigten sind unterwiesen, nach welchen Maßgaben die persönliche Schutzausrüstung zu verwenden ist. Hierzu zählen insbesondere:
· die Anweisungen der Vorgesetzten
· die herstellerseitigen Bedienungsanleitungen
· die herstellerseitigen Kennzeichnungen (z.B. Piktogramme
		oder Angaben zum Lärmpegel)
· die Betriebsanweisungen.
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